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Meldungen aus der Armee

Finanzen der Armee:
Vorgehen nach der Abstimmung zum Gripen-Fonds-Gesetz vom 18. Mai 2014

Bern, 28.05.2014 - Am 5. Dezember 2013

bestätigte das Parlament einen Armeepia-
fond von 5 Milliarden Franken pro Jahr ab

2016. In diesem Armeeplafonds war auch
die Beschaffung von 22 Gripen-E-Kampf-
flugzeugen, für total 3.126 Milliarden Fran-
ken vorgesehen. Der Bundesrat hat heute
über die Finanzen der Armee diskutiert.

Da es nicht möglich ist, die geplanten Mittel
kurzfristig vollumfänglich anderweitig einzu-

setzen, soll der Armeeplafond in den Jahren

2014-2016 gekürzt werden. Durch die Sen-

kung des Armeeplafonds, werden absehbare

Kreditreste bei der Armee vermieden. Den

anderen Departementen wird somit die Mög-
lichkeit geboten prioritäre Vorhaben voran-
zutreiben. Durch diesen Entscheid stehen den

anderen Departementen im Zeitraum 2014—

2016 insgesamt knapp 800 Millionen Franken
mehr zur Verfugung.

Das VBS wurde deshalb an der heutigen Sit-

zung damit beauftragt, dem Bundesrat bis

Flerbst 2014 eine Vorlage zur Weiterentwick-
lung und zum künftigen Leistungsprofil der
Armee zu unterbreiten. Über die Höhe des

Ausgabenplafonds in den Finanzjahren 2016

-2018 soll dann im Rahmen der Beschlussfas-

sung über die Weiterentwicklung der Armee
entschieden werden.

Herausgeber:
Der Bundesrat
Internet: http://www.bundesrat.admin.ch/

Ständerat unterstützt Swisscoy-Einsatz im Kosovo
Der Einsatz der Swisscoy in der multinationa-
len Kosovo Force (KFOR) wird bis 31. De-

zember 2017 fortgeführt. Dies hat der Stände-

rat einstimmig mit 42 Stimmen entschieden.

04.06.2014 | Kommunikation VBS

Die Fortsetzung des friedensfördernden Ein-

satzes entspricht dem im Sicherheitspoliti-
sehen Bericht 2010 dargelegten Willen des

Bundesrates. Der Kontingentsbestand soll

von aktuell maximal 220 auf 235 Armeeange-
hörige angehoben werden, damit die mit der
KFOR vereinbarten Leistungen weiterhin er-

bracht werden können. Reduziert werden soll

hingegen die Reserve für Aufstockungen in
ausserordentlichen Situationen: Neu soll der
Bundesrat das Kontingent noch um höchstens

60 Soldaten für maximal vier Monate erhöhen

können, statt wie bisher um 80 Soldaten für
ein Jahr. Die Schweiz hat jederzeit die Mög-
lichkeit den Einsatz zu beenden.

Der Nationalrat hat der Fortführung des Ein-
satzes bereits im März zugstimmt.

Aufklärungsdrohnen-System der Armee soll ersetzt werden
Bern, 05.06.2014 - Das in der Schweizer

Armee seit dem Jahr 2001 im Einsatz ste-

hende Drohnensystem ADS 95 Ranger soll

Ende dieses Jahrzehnts ersetzt werden. Mit
der Typenwahl wird die Grundlage für die

Rüstungsbotschaft geschaffen.

Im Hinblick auf das Rüstungsprogramm 2015

oder einem nachfolgenden Programm, wird an

der Ablösung des heutigen Drohnensystems

gearbeitet, welches das Ende der Lebensdauer
erreicht. Um den rechtzeitigen Ersatz sicher-
zustellen, wurde eine Typenwahl getroffen,
damit die Grundlagen für die Rüstungsbot-
schaff erstellt werden können.

Die Wahl fiel auf das Drohnensystem «Her-

mes 900 HFE» der israelischen Firma Elbit
Systems. Es handelt sich um ein unbewaff-
netes Aufklärungsdrohnen-System, welches
sich gegen die Mitkonkurrentin Super Heron
der Firma Israel Aerospace Industries durch-
setzen konnte. Die Typenwahl zu Gunsten
Hermes 900 HFE basiert auf einem besseren

Gesamtresultat aller beurteilten Kriterien.
Die beiden Drohnensysteme hatten zuvor die

Anforderungen der Vorevaluation am besten

erfüllt.

Das System Hermes 900 HFE ist ein allwet-
tertaugliches und unbewaffnetes Aufklärungs-
drohnen-System, das flexibler, mit längerer
Verweildauer in der Luft und mit grösserer
Reichweite als das jetzige System betrieben
werden kann.

Die neuen Drohnen sind unbewaffnet. Kampf-
dröhnen sind zurzeit und auch auf absehbare

Zeit kein Thema im VBS. Über den Einsatz
der Drohne wird man im Rahmen der Rüs-

tungsbotschaft, der Weiterentwicklung der
Armee sowie dem Sicherheitspolitischen Be-
rieht ausführlich Stellung nehmen. Das neue

Aufklärungsdrohnen-Systems (ADS 15) im

Kostenumfang von rund 250 Mio. Franken
wird dem Parlament voraussichtlich mit dem

Rüstungsprogramm 2015 unterbreitet.

Herausgeber:
Eidgenössisches Departement für Verteidi-

gung, Bevölkerungsschutz und Sport
Internet: http://www.vbs.admin.ch
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Verordnung über das Personal für den Truppeneinsatz
zum Schutz von Personen und Sachen im Ausland

06.06.2014
Für den Assistenzdienst im Ausland zum
Schutz von Personen und besonders schütz-

würdigen Sachen bestand bis anhin keine

spezialgesetziiche Grundlage. Ohne speziai-
gesetzliche Regelung gilt für die betroffenen
Bundesangestellten im Assistenzdienst der
ordentliche Arbeitsvertrag. Mit der Verord-

nung über das Personal für den Truppenein-
satz zum Schutz von Personen und Sachen

im Ausland (PVSPA) wird nun eine eigen-
ständige Verordnung geschaffen, welche die

Abweichung gegenüber den allgemeinen Re-

gelungen für das Bundespersonal festhält.

Für den Assistenzdienst im Ausland zum
Schutz von Personen und besonders schütz-

würdigen Sachen im Sinne von Artikel 69

Absatz 2 Militärgesetz besteht keine speziai-
gesetzliche Grundlage analog der Verordnung
über das Personal für die Friedensforderung,
die Stärkung der Menschenrechte und die
humanitäre Hilfe (PVFMH). Ohne spezialge-
setzliche Regelung galt fur solche Einsätze bis

anhin der ordentliche Arbeitsvertrag, gestützt
auf das Bundespersonalgesetz und seine Aus-

führungsbestimmungen, was für einen Einsatz
im Ausland nicht vollumfänglich praktikabel
war. Bisher bestand die einzige Möglichkeit
das Problem zu lösen in der analogen Anwen-
dung der PVFMH.
Mit der Verordnung über das Personal für
den Truppeneinsatz zum Schutz von Perso-

nen und Sachen im Ausland (PVSPA) hat

der Bundesrat nun eine eigenständige Ver-

Ordnung geschaffen. Damit liegt eine spezi-

alrechtliche Regelung fur die Vorbereitung
solcher Truppeneinsätze, die Ausrichtung
von Funktions- und Einsatzzulagen sowie
für Regelungen zu Versicherung, Arbeitszeit,
Ferien, Urlaub, Reise- und Transportkosten
vor. Einsätze im Sinne der PVSPA bedürfen
grundsätzlich der Zustimmung der Mitar-
beitenden. Eine Ausnahme gilt nur für das

militärische Berufspersonal, dass jederzeit
gemäss den dienstlichen Bedürfnissen im
Ausland für einen Assistenzdienst eingesetzt
werden kann. Die PVSPA wird am 1. August
2014 in Kraft treten.

Herausgeber:
Eidgenössisches Departement für Verteidi-

gung, Bevölkerungsschutz und Sport
Bereich Verteidigung
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